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Die Wahrheit ist eine unzerstörbare Pflanze.
Man kann sie ruhig unter einen Felsen vergraben, sie stößt trotzdem durch, wenn es an der Zeit ist.

Frank Thiess
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Liebe Bürgerinnen und Bürger,
zum am 26.05.2016 erschienenen Beitrag „Schaubäckerei Kahre droht das Aus“ möchte ich Sie informieren. Im Beitrag wird der Eindruck erweckt, dass hier in der Frage der baulichen Nutzung des Areals unterhalb der Les-
singschule vollendete Tatsachen geschaffen seien.
Richtig ist vielmehr, dass mit dem vorliegenden B-Plan eine städtebauliche Konzeption entwickelt wurde, die in allen wesentlichen Verfahrensschritten vom Kamenzer Stadtrat mit großer Mehrheit getragen wurde. Zutreffend 
ist auch, dass dieser Planungsprozess öffentlich geführt wurde, bis hin zur einstimmig vom Kamenzer Stadtrat beschlossenen Offenlage und auch bis hin zum Satzungsbeschluss, der in der Beratung des Stadtrates am 
04.05.2016 gefasst wurde.

Zuvor hat der Kamenzer Stadtrat folgenden Beschluss gefasst:
„Entscheidung des Stadtrates für die weitere Verfahrensweise zum B-Plangebiet Gründerzeit:
„1.  Der Stadtrat der Stadt Kamenz verpflichtet sich, auch bei zustimmender Beschlussfassung über den gesamten Bebauungsplan „Stadterneuerung Kamenz - Revitalisierung Gründerzeitquartier - Oststraße/Hoyerswerdaer 

Straße/Henselstraße“ diesen hinsichtlich des Sondergebietes Handel vorerst nicht umzusetzen.
2.  Der Stadtrat der Stadt Kamenz beauftragt die Verwaltung, ein Verfahren in Gang zu setzen, welches zu einer Überarbeitung des Bebauungsplanes auf der Teilfläche des bisherigen Sondergebietes Handel nach umfassender 

Bürgerbeteiligung im Rahmen eines Ideenwettbewerbs oder nach einem Architektenwettbewerb zur Stadtplanung Kamenz führt. Bis zu diesem Zeitpunkt werden alle Aktivitäten unterlassen, die eine nachträgliche Abände-
rung des Bebauungsplanes hinsichtlich der Teilfläche Sondergebiet Handel ausschließen oder behindern.

3.  Die Bürger werden durch Aufruf im Amtsblatt zur Mitwirkung, insbesondere zur Einreichung von Ideen und Vorschlägen aufgefordert.“

Damit wird auch deutlich, dass über die endgültige Lösung für die Fläche unterhalb der Lessingschule alle Optionen offen sind und keinesfalls - wie im Beitrag behauptet - vollendete Tatsachen geschaffen sind. All dies ist 
dem Redakteur der SZ bekannt.
Gestern wurden dem Pressesprecher zum Vormittag drei Fragen übermittelt, mit der Bitte, diese zeitnah zu beantworten. Da sich die Wirtschaftsreferentin bedingt durch die schwere Krankheit ihres Vaters gestern verständ-
licherweise nicht im Dienst befand und die wesentlichsten Punkte nur von ihr beantwortet werden konnten, haben wir den Redakteur gebeten, dies zu berücksichtigen, was wir ihm gegen 16.00 Uhr per Mail mitteilten, ver-
bunden mit einem erstes Statement, welches aber auch keine Berücksichtigung im o. g. Artikel fand. Umso mehr sind wir befremdet, wie, ohne die Antwort abzuwarten, der Artikel in vorliegender Form veröffentlicht wurde. 
Wir hatten den Redakteur gebeten, uns die Möglichkeit der Beantwortung der Fragen einzuräumen, insbesondere um eventuelle Missverständnisse oder auch Fehleinschätzungen zu vermeiden.

Zum Beitrag selbst:
1.  Die im Beitrag der SZ vom 26.05.2016 „Schaubäckerei Kahre droht das Aus“ enthaltenen Behauptungen sind falsch.
 Die Behauptung: „ … die Stadt hat einen Investor an der Angel, der auf dem unteren Areal der abgerissenen Gartenanlage „An der Lessingschule“ einen 3000-Quadratmeter-Supermarkt mit Bäckerei und Café sowie wei-

terem Ergänzungsgewerbe errichten will.“ ist wahrheitswidrig und falsch. Es gibt weder einen Investor noch gibt es eine Charakteristik/Konzeption zu einem solchen Vorhaben.
 Die weiterhin im Beitrag wiedergegebene Vermutung und Behauptungen des Bäckereiunternehmens Kahre, „die Messen sind längst gesungen“ ist unzutreffend.
2.  Der Stadtrat der Stadt Kamenz hat dazu gerade in der Beratung am 04.05.2016 einen klarstellenden Beschluss (siehe oben) gefasst, der deutlich macht, dass alle Optionen für die Gebietsentwicklung unterhalb des Areals 

der Lessingschule offengehalten werden. Dieser Beschluss wurde einstimmig auch mit meiner Befürwortung als Oberbürgermeister gefasst.
3.  Die Behauptung „Wie Kahres längst wissen, wird die Bäckereikette, die im Supermarkt zugange sein soll, im Grunde genau das gleiche Angebot vorhalten, wie sie selbst“ ist nicht nachvollziehbar sowie unzutreffend und vermittelt 

ein wahrheitswidriges Bild zur tatsächlichen Situation. Hier wird der Eindruck erweckt, dass vollendete Tatsachen geschaffen sind. Fakten, die ihre Auffassung stützen, werden nicht angeführt. Wie kann das auch stimmen, wenn 
es weder konkrete Vorverhandlungen noch Verhandlungen mit einem Investor, geschweige denn eine Entscheidung für eine Ausschreibung für den Grundstücksverkauf durch den Kamenzer Stadtrat gibt?

4.  Die Behauptung „Seit einem Jahr drängt uns die Stadt auf die Aufgabe der Oststraße 49“ ist falsch und entspricht nicht den Tatsachen. Zutreffend ist, dass die Wirtschaftsreferentin der Stadt den Bäckereibetrieb - wie viele 
andere Gewerbetreibende auch - im Auftrag des Stadtrates unterstützt und wenn notwendig berät. Im konkreten Fall wurde die Wirtschaftsreferentin der Stadt Kamenz von einem Investor, der entlang der Oststraße eine 
Immobilie erworben hatte, um Unterstützung gebeten, weil dieser die Einrichtung einer Bäckerei und eines Cafés und auch eines Sanitätshauses in Erwägung gezogen hatte. Beweggrund war für die Wirtschaftsförderung 
auch, dass die Familie Kahre in der Vergangenheit selbst über eine Standortveränderung nachgedacht hatte, sogar über einen Standort außerhalb von Kamenz. Dies gelangte auch zur Kenntnis der Wirtschaftsreferentin. 
Und ist es dann nicht richtig und Aufgabe der Wirtschaftsreferentin der Stadt, nicht nur Firmen in die Stadt zu holen, sondern auch die, die da sind, in der Stadt zu halten? Genau das hat sie vor dem Hintergrund des zuvor 
Gesagten getan, auch weil sie für die Bäckerei eine höhere Kundenfrequentierung erhoffte. Es handelt sich überhaupt nicht um einen selbstorganisierten Verdrängungswettbewerb.

5.  Zur Parkplatzsituation im Bereich der angrenzenden Feigstraße und der Oststraße kann Folgendes gesagt werden: Richtig ist und dies wird auch zutreffend von der Bäckerei Kahre wiedergegeben, dass mit Hilfe der Stadt-
verwaltung relativ schnell und unkompliziert Parkmöglichkeiten auf der Oststraße für die Bäckerei und die Fleischerei Minkwitz hergestellt wurden. Die Bordabsenkungen und Beschilderung wurden selbstverständlich 
durch die Stadt vorgenommen und aus dem Stadthaushalt finanziert.

 Natürlich verstehen wir, dass sich das Bäckereiunternehmen Kahre weitere Parkmöglichkeiten im Bereich der Feigstraße wünscht. Hierzu ist folgendes zu sagen: Im Bereich Feigstraße/Ecke Oststraße wurden 2 bis 3 
Stundenparkplätze für den Zweck des Kurzzeitparkens u. a. auch für den Besuch in der Bäckerei durch die Stadtverwaltung eingerichtet. Zutreffend ist, dass - unabhängig vom SZ-Zeitungsbeitrag am 26.05.2016, die 
Dezernentin für Stadtentwicklung/Soziales die Verkehrsbehörde beauftragt hat, die jetzt vorliegende Verkehrsführung im Bereich der Feigstraße als dauerhafte Lösung zu prüfen und gegebenenfalls beizubehalten. Nach 
Ende der Baumaßnahme Goethestraße können damit die Abstimmungen u. a. mit dem Polizeirevier Kamenz und dem Freistaat als Baulastträger für die Oststraße getroffen werden.

 Hinsichtlich des von der Bäckerei Kahre gestellten Antrages zur Änderung der Einbahnstraßenregelung in der Feigstraße ist festzustellen, dass sich hier die Dezernentin für Stadtentwicklung/Soziales persönlich mit 
Familie Kahre in Verbindung setzte, um ihr die damalige Ablehnung einer solchen Änderung, aber auch die Aussicht nach Instandsetzung der Goethestraße die Sache noch einmal neu zu überlegen, mitteilte.

6.  Im Weiteren wird ausgeführt, dass ausgehend von der falschen Annahme, dass alle Messen gesungen seien, durch eine Arbeitsagentur bereits Personal für eine Bäckerkette, die es so nicht gibt und geben kann, für den 
Zweischichtbetrieb in Kamenz gesucht würde. Diese Annonce mag es gegeben haben, aber auf welche Einrichtung sie sich bezieht, entzieht sich unserer Kenntnis.

7.  Zum Abschluss des SZ-Artikels ist dann nachzulesen: „Was Kahres wundert, ist übrigens die Tatsache, dass zu keiner Zeit bei ihnen angefragt wurde, ob sie das Café im neuen Supermarkt nicht selbst übernehmen würden.“

Da es im jetzigen Stadium der Bauleitplanung noch keine konkreten inhaltlichen Überlegungen für eine Flächenbelegung geben kann und die Entscheidung des Stadtrates für eine Ausschreibung der Fläche aussteht, kann 
man seriöser Weise ein solches Angebot überhaupt nicht unterbreiten. Die Wirtschaftsförderung der Stadt hatte im Übrigen in der Entstehungsphase des Bebauungsplanes Anfragen von Einzelhändlern - auch aus Kamenz - 
erhalten und diesen dann mitgeteilt, dass dazu vor der Entscheidung des Stadtrates und möglichen Folgeentscheidungen für einen Investor keine Aussagen möglich sind bzw. Angebote unterbreitet werden können. In diesem 
Sinne hat sich die Wirtschaftsreferentin genauso wie alle anderen korrekt verhalten.

Roland Dantz, Oberbürgermeister

Amtliche Bekanntmachungen 

Öffentliche Ausschreibung 
 von Grundstücken
Die Große Kreisstadt Kamenz schreibt die nachfol-
gend näher beschriebenen und noch zu vermes-
senden Teilflächen der Flurstücke Nr. 2273/1 und 
2287/1 sowie das Flurstück Nr. 2272/3 der Gemar-
kung Kamenz zum Verkauf aus.

Lagebezeichnung: Kamenz, Stadion der Jugend
Gemarkung: Kamenz
Ausschreibungsgegenstand (im Luftbild gelb mar-
kiert und blau abgegrenzt)
•  Flurstück Nr. 2272/3 mit einer Größe von 196 m2

•  T. v. Flurstück Nr. 2273/1 mit einer Größe von ca. 
2.489 m2

•  T. v. Flurstück Nr. 2287/1 mit einer Größe von ca. 
2.139 m2

Lage/Beschreibung:
Das zur Ausschreibung vorgesehene Flurstück 
sowie die noch zu vermessenden Teilflächen sind 
unbebaut, teilerschlossen und liegen im Bereich 
des Sportkomplexes „Stadion der Jugend“ Kamenz, 
direkt an der Nordstraße/Siedlungsweg.

Gemäß des rechtskräftigen Flächennutzungsplanes 
der Stadt Kamenz ist der Ausschreibungsgegenstand 
als Gemeinbedarfsflächen im Innenbereich nach § 
34 Baugesetzbuch (BauGB) gelegen. Eine gewerbli-
che Bebauung für eine sportliche Nutzung ist unter 
Beachtung des Einfügungsgebotes möglich.
In Abteilung II des Grundbuches von Kamenz Blatt 
3026 für Kamenz sind lastend an den Flurstücken 
Nr. 2272/3; 2273/1 und 2287/1 Gemarkung Kamenz 
zugunsten der Gasversorgung Sachsen OST AG 
und ENSO Energie Sachsen Ost AG Leitungsrechte 
eingetragen. Diese Leistungsrechte sind von dem 
Erwerber zu übernehmen. Sollte sich aus der Ein-
tragungsbewilligung, insbesondere aus dem der 
Eintragungsbewilligung angefügten Lageplan, 
ergeben, dass die Ausübungsstelle der Rechte die 
zu veräußernden Flurstücke nicht betrifft, wird die 
Löschung beantragt. Die Kosten der Löschung wer-
den von der Stadt Kamenz getragen.

Verkehrsanbindung:
Der Ausschreibungsgegenstand ist direkt an der 
Nordstraße/Sieglungsweg gelegen und
befindet sich verkehrsgünstig ca. 3 km vom Stadt-
zentrum entfernt.

Nutzung:
Die Ausschreibung des Flurstückes Nr.2272/3 und 
der noch zu vermessenden Teilflächen der Flurstü-
cke 2273/1 und 2287/1 der Gemarkung Kamenz 
erfolgt ausschließlich zum Zwecke der Bebauung 
mit einer Sport- und Freizeiteinrichtung.
Das zulässige Maß der baulichen Nutzung richtet 
sich nach § 17 BauNVO.
Die geplante Bebauung muss sich dem Charakter 
anpassen und die Nutzung im direkten Zusammen-
hang mit den Sportanlagen des Stadion der Jugend 
stehen.
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Erschließung:
•  direkte Anbindung an öffentliche Straße
•  Der Ausschreibungsgegenstand ist teiler-

schlossen. Für die Ver- und Entsorgung des 
Ausschreibungsgegenstandes mit Trinkwas-
ser, Abwasser- und Stromversorgung sind vom 
Erwerber mit den entsprechenden Unterneh-
men eigenständig Erschließungsverträge abzu-
schließen.

Kaufpreis:
Der Kaufpreis für das Flurstücke Nr. 2272/3 Gem. 
Kamenz sowie die noch zu vermessenden Teilflä-
chen der Flurstücke Nr. 2273/1 und 2287/14 Gem. 
Kamenz mit einer Gesamtgröße von 4.824 m2 
beträgt

mindestens 11,50 EUR/m2 .
Der Wert ist auf der Grundlage des Gutachtens zur 
Ermittlung des Marktwertes (Verkehrswert) i.S.d. § 
194 Baugesetzbuch (BauGB) ermittelt worden und 
stellt den vollen Wert dar.
Zusätzlich zum Kaufpreis trägt der Erwerber die 
Aufwendungen für die Katastervermessung und 
Abmarkung sowie sämtliche mit dem Abschluss des 
Kaufvertrages verbundenen Kosten.
In den abzuschließenden Kaufvertrag wird eine Bau-
verpflichtung aufgenommen.

Ausschreibungsbedingungen:
1.  Die Ausschreibung ist öffentlich. Jedermann 

(Bieter) ist berechtigt ein Angebot mit detail-
liertem Bau-, Nutzungs- und Finanzierungs-
konzept, welches Art und Maß der baulichen 
Nutzung sowie eine Bauverpflichtung und Aus-
sagen zum Zeitpunkt der Aufnahme der Nutzung 
enthält, einzureichen.

 Das jeweilige Gebot ist in einem verschlossenen 
Briefumschlag, der die Beschriftung - Ausschrei-
bung „Ausschreibung Sportflächen Stadion der 
Jugend “; Bitte nicht öffnen - tragen muss, ein-
zureichen.

2.  Die Gebote sind betragsmäßig bezüglich des 
Kaufpreises fest beziffert einzureichen. Der Bie-
ter hält sein Gebot bis 30.10.2016 aufrecht.

3.  Die Angebotsannahme erfolgt auf der Grund-
lage der VwV kommunale Grundstücksveräuße-
rung vom 08.08.2003 und wird entsprechend § 
28 Abs. 1 SächsGemO durch den Stadtrat von 
Kamenz in öffentlicher Sitzung erfolgen.

4.  Gebote müssen spätestens bis zum 17.06.2016 
bei der

 Stadtverwaltung Kamenz
 Dezernat II - SG Stadtentwicklung u. Bauwesen
 Markt 1
 01917 Kamenz
eingegangen sein.

Für weitere Informationen und Einsichtnahme in 
die Katasterpläne, Medienauskünfte steht Ihnen 
während der Öffnungszeiten der Stadtverwaltung 
Kamenz das Dezernat Stadtentwicklung/Soziales, 
Dezernentin Frau Schirack Telefon 03578 3792210 
oder Fax 03578 379298 gern zur Verfügung.

Bekanntmachung
der öffentlichen Auslegung des Entwurfs zum 
Bebauungsplan „Christian-Weißmantel-Straße“

Der Stadtrat hat in seiner öffentlichen Sitzung am 
03.06.2009 die Aufstellung eines Bebauungspla-
nes für das Stadtumbaugebiet Kamenz-Ost, Teilge-
biet IV beschlossen. Mit Beschluss vom 07.05.2013 
erhält dieser Bebauungsplan die Bezeichnung 
„Christian-Weißmantel-Straße“. Der Bebauungs-
plan wird nach § 13 BauGB im Vereinfachten Ver-
fahren durchgeführt, von einem Umweltbericht 
kann abgesehen werden.
Ziel des Bebauungsplanes ist die Neustrukturie-
rung der nach Abbruch der Wohnblöcke brachge-
fallenen Flächen an der Adolf-Grünberger-Straße 
und der Andreas-Günther-Straße. Das Planungsziel 
der Stadt Kamenz ist es, einen in seiner zukünfti-
gen Nutzung variablen Standort zu entwickeln, der 
eine gute verkehrliche Anbindung und interessante 
visuelle Verbindungen in den Landschaftsraum 
besitzt. Die soziale und technische Infrastruk-
tur im Wohngebiet Kamenz Ost ist gut ausgebaut 
und kann für den zu entwickelnden Standort teil-
weise nachgenutzt werden. Die Aufgabenstellung 
besteht darin, unter der Zielstellung der Beibehal-
tung der vorhandenen Erschließung (Verkehrsflä-
chen und teilweise Ver- bzw. Entsorgungsanlagen) 
einen ökonomischen und den naturschutzrecht-
lichen Belangen entsprechenden variabel nutz-
baren Standort zu schaffen. Im Geltungsbereich 
des Bebauungsplanes sind allgemeines Wohnen 
und gemischte Bauflächen ausgewiesen. Die in 
den Allgemeinen Wohngebieten zulässigen Nut-
zungen dienen der Entwicklung bzw. Stärkung des 
Wohngebietes und der Fortführung der Nutzungs-
struktur (Durchmischung zwischen Wohnen und 
öffentlichen Funktionen) im Stadtteil Kamenz Ost. 
Die Ausweisung der Mischgebietsflächen entlang 
der Andreas-Günther-Straße hat die Zielstellung, 

an der in das Zentrum von Kamenz Ost führenden 
Straße eine behutsame gewerbliche Nutzung in 
Ergänzung zur Wohnnutzung zu etablieren und 
damit die vorhandene gewerbliche Nutzung nörd-
lich der Andreas-Günther-Straße zu stärken.
Zum Verfahren wurde ein Fachbeitrag Artenschutz 
durch die Architektengemeinschaft Dr. Braun 
& Barth erstellt. Wesentliche Bestandteile des 
Fachbeitrages sind: die Untersuchung der streng 
geschützten Tier- und Pflanzarten sowie der europä-
ischen Vogelarten, die Erfassung der Arten erfolgte 
in Abstimmung mit der zuständigen Behörde 
durch Übernahme der Erfassungsergebnisse aus 
dem Bauleitverfahren „Willy-Muhle-Straße“, da 
dieses Verfahren in unmittelbaren zeitlichen und 
räumlichen Zusammenhang mit dem Bauleitver-
fahren „Christian-Weißmantel-Straße“ zu sehen 
ist. Ergebnis der Untersuchung ist, dass im Plan-
gebiet keine streng geschützten Arten vorkommen; 
Reproduktionsstätten sind nicht vorhanden. Nicht 
auszuschließen ist die Nutzung des Areals als 
Jagdhabitat, daher werden artenschutzrechtliche 
Maßnahmen im Verfahren festgesetzt. Bei Umset-
zung der Maßnahmen sind artenschutzrechtliche 
Verbotstatbestände nicht zu erwarten.
Weiter wurde zum Verfahren ein Schalltechnisches 
Gutachten durch Ingenieurbüro TBL GmbH aus 
Dresden erarbeitet. Gegenstand des Gutachtens 
war die Unter-suchung der Einhaltung der schall-
technischen Orientierungswerte durch die städte-
bauliche Planung. Ermittelt wurden die Emissionen 
des Straßenverkehrs, des Mehrzweckgebäudes 
Andreas-Günther-Straße 1 und des Heizkraftwer-
kes an der Christian-Weißmantel-Straße. Im Ergeb-
nis werden durch die vorhandenen Emissionen die 
schalltechnischen Orientierungswerte nach DIN 
18005 nicht auf allen Baugebietsteilflächen einge-
halten. Um den Forderungen der TA-Lärm gerecht 
zu werden, wurde für die Bereiche innerhalb der 
Grenzen des Bebauungsplanes mit nachgewie-
sener wesentlicher Überschreitung der schall-
technischen Orientierungswerte eine bauliche 
Entwicklung mit Wohnnutzung untersagt, solange 
die gegenwertige Nutzung im Zustellstützpunkt 
der Deutschen Post AG aufrecht erhalten wird. 
Durch Aufnahme des Zustellstützpunktes in den 
Geltungsbereich des Bebauungsplanes kann bei 
Nutzungsaufgabe oder Nutzungsänderung ent-
sprechend reagiert werden und nur noch Nut-
zungen zugelassen werden, die eine zukünftige 
Wohnnutzung nicht stören. Mit den getroffenen 
Festsetzungen werden die Forderungen der TA-
Lärm erfüllt.
Im Verfahren wurde die Einleitung einer geotech-
nischen Untersuchung notwendig, welche durch 
das Ingenieurbüro Kaiser durchgeführt wurde. 
Gegenstand des Gutachtens war die Bestimmung 
des Wasserdurchlässigkeitsfaktors innerhalb des 
Plangebietes zur Ermittlung der Versickerungs-
fähigkeit des Bodens. Im Ergebnis wurde fest-
gestellt, dass der Durchlässigkeitskoeffizient zu 
gering und damit die Versickerung innerhalb Plan-
gebietes nicht möglich ist. Schlussfolgerung: Das 
überschüssige Oberflächenwasser muss damit 
über das naheliegende Wiesenwasser in eine Vor-
flut eingeleitet werden.
Der Entwurf des Bebauungsplanes einschließlich 
der Begründung wurde am 10.12.2014 vom Stadtrat 
gebilligt und für die Beteiligungen gem. § 3 Abs. 2 
BauGB und § 4 Abs. 2 BauGB freigegeben. Der Ent-
wurf des Bebauungsplanes „Christian - Weißman-
tel - Straße“ hat vom 05.01.2014 bis einschließlich 
04.02.2014 öffentlich ausgelegen. In den Stel-
lungnahmen wurde auf Probleme im Bereich des 
Emissionsschutzes hingewiesen, so dass die Ent-
wurfsplanung entsprechend dem überarbeiteten 
Schallschutzgutachten geändert wurde. Der geän-
derte Entwurf des Bebauungsplanes einschließlich 
der Begründung wurde am 04.05.2016 vom Stadt-
rat gebilligt und für die nochmalige Beteiligung 
gem. § 4a Abs. 3 BauGB freigegeben.
Die nochmalige Beteiligung der Öffentlichkeit gem. 
§ 4a Abs. 3 BauGB erfolgt im Rahmen einer Ausle-
gung für die Dauer eines Monats in der Zeit vom 
vom 13.06. bis einschließlich 12.07.2016 im Sach-
gebiet Stadtentwicklung und Bauwesen, Rathaus 
der Stadt Kamenz, Markt 1, 01917 Kamenz, 2. OG 
zu jedermanns Einsicht öffentlich aus. Während 
dieser Frist können von jedermann schriftlich Stel-
lungnahmen abgegeben werden oder während der 
Dienststunden
Montag und Donnerstag   9.00 -16.00 Uhr
Dienstag   9.00 - 18.00 Uhr
Mittwoch und Freitag   9.00 - 12.00 Uhr
zur Niederschrift gebracht werden.
Es wird darauf hingewiesen, dass nicht inner-
halb der Offenlegungsfrist abgegebene Stel-
lungnahmen bei der Beschlussfassung über den 
Bebauungsplan (gem. § 4a Abs. 6 BauGB) unbe-
rücksichtigt bleiben können, sofern die Gemeinde 
deren Inhalt nicht kannte und nicht hätte kennen 
müssen und deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit 
des Bebauungsplanes nicht von Bedeutung ist. 
Es wird weiterhin darauf hingewiesen, dass ein 
Antrag nach § 47 VwGO unzulässig ist, soweit mit 
ihm Einwendungen geltend gemacht werden, die 

vom Antragsteller im Rahmen der Auslegung nicht 
oder verspätet geltend gemacht wurden, aber hät-
ten geltend gemacht werden können.

Roland Dantz, 
Oberbürgermeister

Autofreie Innenstadt  
zur Fête de la Musique
Am Dienstag, dem 21.06.2016, findet die diesjäh-
rige Fête de la Musiquestatt.
Aus diesem Grund ist in der Zeit von 18.00 bis 24.00 
Uhr die Innenstadt für den Verkehr gesperrt.
Im Einzelnen betrifft dies folgende Straßen:
Theaterstraße, Zwingerstraße, Rosa-Luxemburg-
Straße, Pfortenstraße, Kirchstraße, Klosterstraße, 
Zur Schule, Markt, Buttermarkt, Bautzner Straße 
bis Elstraer Straße.
Weiterhin wird zusätzlich auf dem gesamten Markt 
und Buttermarkt eingeschränktes Halteverbot ange-
ordnet.
Wir bitten die angeordnete Beschilderung zu beach-
ten und alle Anlieger und Verkehrsteilnehmer um 
Verständnis.

- Untere Straßenverkehrsbehörde -

Jesau

Einladung
zur öffentlichen Sitzung des Ortschaftsrates Jesau 
am Dienstag, dem 07.06.2016, 19.00 Uhr im „Speise-
raum der Behindertenwerkstatt“ auf dem Lorenzhof.

Tagesordnung:
Öffentlicher Teil
1.  Bürgerfragen
2.  Information und Beratung laufender Projekte
3.  Sonstiges
Nichtöffentlicher Teil

Rößler, 
Ortsvorsteher

Neues aus den Kamenzer Schulen

Anmeldung Schulanfänger  
für das Schuljahr 2017/2018
Sehr geehrte Eltern,

auf der Grundlage des Schulgesetzes für den Frei-
staat Sachsen rufen wir alle Erziehungsberechtigten 
dazu auf, ihre schulpflichtigen Kinder in der ent-
sprechenden Grundschule anzumelden.
Als schulpflichtig gelten alle Kinder, die bis zum 
30.06. des laufenden Kalenderjahres das 6. Lebens-
jahr vollendet haben. Als schulpflichtig gelten auch 
Kinder, die bis 30.09. des laufenden Kalenderjah-
res das 6. Lebensjahr vollendet haben und von den 
Eltern angemeldet werden. Kinder die noch nicht 
schulpflichtig sind, können auf Antrag der Eltern, 
unabhängig des Alters, in der Grundschule aufge-
nommen werden, wenn sie den für den Schulbesuch 
erforderlichen geistigen und körperlichen Entwick-
lungsstand besitzen.
Die Einzelschulbezirke wurden auf Grund der 
hohen Anzahl der Schulanfänger für das Schul-
jahr 2017/2018, vorbehaltlich der Zustimmung der 
Stadtrates am 15.06.2016, geändert.
Die Anmeldung ist in der dem Einzelschulbezirk 
zugeordneten Grundschule zu folgenden Terminen 
vorzunehmen:

Grundschule Am Gickelsberg - Anmeldung in der 
Fabrikstraße 9b
Dienstag, 16.08.2016 und Mittwoch, 17.08.2016
 08.00 - 12.30 Uhr
Donnerstag, 18.08.2016 
08.00 - 12.30 Uhr und 13.30 - 18.00 Uhr

Grundschule am Forst - Anmeldung in der Humbold-
tstraße 3
Montag, 15.08.2016, Mittwoch, 17.08.2016 und Frei-
tag, 19.08.2016 
09.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 16.00 Uhr
Dienstag, 16.08.2016 und Donnerstag, 18.08.2016
09.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 18.00 Uhr

Grundschule Sophie Scholl (Wiesa) - Anmeldung in 
der Bischofswerdaer Straße 46
Montag, 09.08.2016 und Mittwoch, 10.08.2016 
08.00 - 12.30 Uhr
Donnerstag, 11.08.2016 
08.00 - 12.30 Uhr und 13.30 - 18.00 Uhr
Zum Anmeldetermin ist die Geburtsurkunde des Kin-
des mitzubringen.

Ute Kutsche, 
Sachgebietsleiterin Jugend/Soziales

Grundschule Am Gickelsberg, Fabrikstraße 9b
Albin-Vogler-Straße, Am Burglehen, Am Damm, 
Am Heidelberg, Am Hutberg, Am Schlossberg, Am 
Stadion der Jugend, An der Mönchsmauer, An der 
Windmühle, Anger, Bahnhofstraße, Bauhofgäss-
chen, Bautzner Straße bis Nr. 88/73, Beethoven-
straße, Berggässchen, Bönischplatz, Breite Straße, 
Burgstraße, Buttermarkt, C.-S.-Krausche-Straße, 
Elstraer Straße, Eselsburg, Fabrikstraße, Feigstraße, 
Feldstraße, Galgenberg, Gartenweg, Gickelsberg, 
Goethestraße, Grenzstraße, Grüne Straße, Güter-
bahnhofstraße, Haydnstraße, Hennersdorfer Weg, 
Karl-Marx-Straße bis Nr. 28, Kirchstraße, Kloster-
straße, Königsbrücker Straße, Kuckucksburg, Kurze 
Straße, Langes Gässchen, Lessinggässchen, Les-
singplatz, Lückersdorfer Weg, Markt, Mozartweg, 
Mühlweg, Nordstraße bis Nr. 70, Oststraße, Pfor-
tenstraße, Poststraße, Pulsnitzer Straße, Robert-
Koch-Platz, Querstraße, Rosa-Luxemburg-Straße, 
Rosengässchen, Schillerpromenade, Schlossgäss-
chen, Schulplatz, Schwarzer Weg, Stiftgässchen, 
Stiftstraße, Talstraße, Theaterstraße, Viehweide, 
Wallstraße, Weinbergstraße, Weststraße, Wiesen-
straße, Zur Mauerschleuse, Zur Schule, Zwinger-
straße
Ortsteil Lückersdorf-Gelenau
Am Bahndamm, Am Walberg, Am Wüsteberg, Amsel-
gasse, An den Wiesen, Bischheimer Weg, Braunaer 
Straße, Dorfstraße, Feldweg, Häslicher Weg, Haupt-
straße, Hutbergblick, Kamenzer Straße, Mühlberg-
straße, Pulsnitzer Straße, Schulweg, Schwosdorfer 
Straße, Siedlungsweg, Waldstraße, Wohlaer Straße, 
Zum Hutberg, Zum Waldblick

Grundschule am Forst, Humboldtstraße 3
Adolf-Grünberger-Straße, Am Kosakenbüschel, 
Amselweg, Andreas-Günther-Straße, Arndtstraße, 
Auenstraße, August-Bebel-Platz, Bernhardweg, 
Blücherstraße, Christian-Weißmantel-Straße, Dit-
trichstraße, E.-Brändström-Straße, Elsteraue, Fich-
testraße, Franz-Mehring-Straße, Friedensstraße, 
Friedrichstraße, Garnisonsplatz, Gartenstraße, 
Geschwister-Scholl-Straße, Gneisenaustraße, 
Haberkornstraße, Hans-Grade-Straße, Heinrich-
Heine-Straße, Henselstraße, Hohe Straße, Hum-
boldtstraße, Jan-Skala-Straße, Jesauer Feldweg, 
Jesauer Straße, Johannes-Franke-Straße, Karl-Marx-
Straße ab Nr. 29, Körnerstraße, Kuhweg, Lindenweg, 
Macherstraße, Neschwitzer Straße, Oswald-Kahnt-
Straße, Rathenaustraße, Saarstraße, Schillstraße, 
Siedlungsweg, Straße der Einheit, Werner-Reif-
Straße, Wilhelm-Külz-Straße, Zum Tower
Ortsteil Deutschbaselitz
Am Mühlteich, Bergstraße, Großteichstraße, Hofe-
teichstraße, Kurzer Weg, Lehmweg, Mittelstraße, 
Parkstraße, Piskowitzer Straße, Schulstraße, Sport-
platzstraße, Straße am Mühlteich, Wiesenweg, Zur 
Sandmühle
Ortsteil Bernbruch
Am Bushof, Am Mittelweg, Am Ochsenberg, Am 
Ring, Am Steinbruch, Am Wiesengrund, An den 
Stadtwerken, An der Dorfaue, An der Nordbahn, 
Blumenstraße, Friedenstraße, Hinter den Höfen, 
Hofeweg, Liebenauer Straße, Lindenstraße, Messe-
straße, Mühlstraße, Nordstraße ab Nr. 71, Ochsen-
bergweg, Windmühlenstraße, Zschornauer Weg

Grundschule Sophie Scholl, Bischofswerdaer 
Straße 46
Ahornweg, Alzeyer Straße, Am Bahnhof, Am 
Hasenberg, Am Kirschberg, Am Klötzerberg, An 
der Schule, Bautzner Berg, Bautzner Straße ab Nr. 
90/75, Bischofswerdaer Straße, Eichenweg, Elster-
weg, Fliederweg, Forststraße, Gärtnereiweg, Gins-
terweg, Haselweg, Karl-Röseberg-Straße, Koliner 
Straße, Lutherhöhe, Nebelschützer Straße, Prietit-
zer Straße, Spittelforst, Steinbruchweg, Straße der 
Gemeinschaft, Straße des Friedens, Wiesaer Kirch-
weg, Wilhelm-Weiße-Straße, Willy-Muhle-Straße
Ortsteil Zschornau-Schiedel
Am Flugplatz, Am Mühlgraben, Auenweg, Bernbru-
cher Straße, Biehlaer Straße, Deutschbaselitzer 
Weg, Forstweg, Hallenweg, Oßlinger Straße, Quer-
weg, Tannenweg, Teichstraße, Weißiger Straße

Kurz notiert

Liebe Kinder, liebe Eltern,
die erste Ferienbroschüre ist da. In der Broschüre 
sind alle Ferienangebote enthalten. Wie die Anmel-
dung erfolgt ist ebenfalls ausführlich beschrieben. 
Auch im Internet der Stadt Kamenz ist die Bro-
schüre unter http://kamenz.de/freizeitangebote.
html zu finden.

Die Broschüren sind bereits an die Grundschu-
len, der 1. und 2. Oberschule und am Gymnasium 
verteilt worden. Wir hoffen, es ist das eine oder 
andere interessante Angebot dabei, bei dem Ihr 
gern mitmachen wollt. Solltet Ihr dazu noch Fragen 
haben, dann stehen euch Marita Lehmann (Deut-
scher Kinderschutzbund) unter der Tel.-Nr. 0174 
9663695 und Beate Jannasch (Stadtverwaltung 
Kamenz) Tel.-Nr. 03578 379232 zur Verfügung.
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Liebe Kinder, denkt bitte daran, dass die volle 
Stempelkarte bis zum 19. August 2016 bei der 
Stadtverwaltung Kamenz abzugeben ist. Alle Kin-
der werden dann am 27. September 2016 zu einem 
Überraschungsbesuch ins Kamenzer Rathaus ein-
geladen.
Wir möchten Sie auf folgende Änderungen auf den 
Seiten 23 und 27 hinweisen:
Seite 23:  www.kurzwaren-handarbeiten.de
E-Mail: B.Niethammer.Naehstuebchen@t-online.
de
Seite 27:  Katja Morenz, Telefon: 0174 7349932
 E-Mail: dieknopf@gmx.de
Wer noch Interesse hat kann bei der Stadtverwal-
tung Kamenz im Bürgerservice eine Broschüre 
erhalten.

Rückblicke

Preisträger des Schüler- 
Schreibwettbewerbs am  
Lessing-Museum Kamenz  
2016
Mit der feierlichen Preisverleihung ging am vergan-
genen Freitag der diesjährige Schüler-Schreibwett-
bewerb des Lessing-Museums Kamenz unter dem 
Titel „Lessing zeilenweise“ zu Ende. Der Wettbe-
werb soll Schüler anregen, sich schreibend mit ihrer 
Welt in Beziehung zu setzen. Teilnehmen konnten 
alle Schüler ab Klasse 9 in Sachsen, unabhängig 
von der Schulform, sowie alle Schüler von Lessing-
Gymnasien deutschlandweit.
Studenten der Musikhochschule „Carl Maria von 
Weber“ in Dresden gestalteten im Kamenzer Stadt-
theater ein anregendes musikalisch-literarisches 
Programm mit den Preisträgerarbeiten.In den 
Klassenstufen 9/10 sowie 11 bis 13 wurden je fünf 
gleichrangige Preise vergeben. Für das journa-
listische Sonderthema gab es einen Einzelpreis. 
Beim journalistischen Sonderthema arbeitet das 
Lessing-Museum seit mehreren Jahren mit dem 
Deutschen Journalistenverband zusammen.

Das sind die diesjährigen Preisträger:
Klassenstufen 9/10
Helene Koschinka
Augustum-Annen-Gymnasium Görlitz, Klasse 10
Katja Müller-Kuckelberg
Gymnasium Klotzsche, Klasse 9 aus Langebrück
Leandra Stanko
Georgius-Agricola-Gymnasium Chemnitz, Klasse 9 
aus Lichtenau
Jannis Roth
Bertolt-Brecht-Gymnasium Dresden, Klasse 10
Josephine Wunderlich
G.-E.-Lessing-Gymnasium Döbeln, Klasse 9
Klassenstufen 11 bis 13
Imke Heine
Humboldt-Gymnasium Radeberg, Klasse 11 aus 
Seeligstadt
Daniela Herzberg
Julius-Ambrosius-Hülße-Gymnasium Dresden, 
Klasse 12
Annegret Schons
Ferdinand-Sauerbruch-Gymnasium Großröhrsdorf, 
Klasse 11

Anne Stiefler
Philipp-Melanchthon-Gymnasium Bautzen, Klasse 12
Annika Zichner
Humboldt-Gymnasium Radeberg, Klasse 11 aus 
Arnsdorf
Journalistischer Beitrag:
Anna Söhngen
Lessing-Schule Bochum, Klasse 9

Trommelzauber in Kamenz
Im zeitlichen Umfeld des diesjährigen Kindertages 
gab es ein besonderes Ereignis. Trommelzauber 
war angesagt. Trommelzauber?

Wer am letzten Dienstag auf dem Markt war weiß 
es jetzt: Bei strahlendem Wetter hatte sich dort 
eine Vielzahl von Kindern der Kamenzer Kinder-
einrichtungen versammelt. Jedes Kind bekam eine 
Trommel und so erschallten Trommelrhythmen und 
zogen fast jeden in den Bann. Hinzu kam, dass die 
Umbauung des Marktes die Rhythmen noch bes-
ser zu Geltung brachten. Begeistert machten die 
Kinder mit, animiert und begleitet vom Team des 
„Trommelzaubers“ - DJ Dr. Fofo alias Kagni Hetcheli 
aus Togo und seine Helfer. Wenn man den Forst-
festumzug nicht mit einbezieht, waren seit langem 
nicht mehr so viele Kinder mit Spaß und Freude auf 
dem Kamenzer Marktplatz.

Trotz der vielleicht ungewöhnlichen Zeit - 10.00 
Uhr Vormittag - hatten sich viele Schaulustige ein-
gefunden, um dem Trommelzauber beizuwohnen 
und sich von der von den Kindern beim Musizie-
ren, sprich Trommeln, ausgehende Lebensfreude 
anstecken zu lassen.
 Zum Abschluss dieses musikalischen Ereignisses 
stiegen bunte Luftballons als Zeichen auf, dass 
Kamenz bunt und lebendig ist. An diesen Vormit-
tag werden die Kinder - und sicher auch die ande-
ren Zuschauer - noch lange zurückdenken und sich 
erinnern.

Dank also an den Deutschen Kinderschutzbund 
(Ortsvereinigung Kamenz) für die Finanzierung und 
Vorbereitung sowie an die Eltern und Erzieherin-
nen für ihre tatkräftige und hörbare Unterstützung 
und Mitwirkung beim Trommelzauberprojekt!

Hutbergsingen bei strahlendem 
Sonnenschein
„Wo man singt, da lass‘ dich ruhig nieder …“

Am 22. Mai 2016 fand nun bereits zum 17. Mal 
das traditionelle Hutbergsingen bei strahlendem 
Sonnenschein auf der kleinen Bühne neben der 
Hutberggaststätte statt. Inmitten von blühenden 
Rhododendren und Azaleen machte sich der Chor 
der Lessingstadt Kamenz wieder alle Ehre. 

Auch das Stadtmaskottchen KAMI durfte bei die-
sem Anlass nicht fehlen. Natürlich war er nicht der 
einzige Gast, den die beiden Organisatorinnen 
Ulrike Pfenning und Heidrun Pallmann eingeladen 
hatten. 
Denn neben dem Chor der Lessingstadt gab der 
Chorgemeinschaft Wiednitz e.V., der Posaunenchor 
ev.-luth. Kirchgemeinde Kamenz, der Schulchor 
Grundschule Gickelsberg sowie der Frauenchor 
Wiesa Beispiele ihres sanglichen Könnens.

Im Schatten der Bäume des Hutberges oder aufge-
spannter Sonnenscheine - denn Klärchen meinte 
es wahrlich gut - und unter der umsorgenden 
Betreuung durch das Personal der Hutberggast-
stätte, ließen es sich die zahlreich erschienen 
Zuhörer gutgehen.
Die Rhododendronblüte ist noch bis etwa Mitte 
Juni auf dem Hutberg zu bestaunen. Information 
dazu gibt es in der Kamenz-Information, Schul-
platz 5.

Wie entsteht ein Wald?
Dieser Frage gingen die Kinder vom Kindergarten 
„Am Hasenberg“ und dem Kinderhort Wiesa nach. 
Gemeinsam mit Jens Opitz vom Verein „Die Holzer“ 
e.V. machten sie sich in einem Waldstück bei Häs-
lich an eine Baumbepflanzung. Jedes Kind könnte 
eine Lärche pflanzen und ist jetzt Besitzer und Pate 
dieses Baumes. 
Herr Opitz erklärte uns, dass die Lärchen die Müt-
ter und Väter des Waldes sind, weil sich unter 
ihnen, unter ihrem Schutz, andere Baumarten 
gut entwickeln. Einen Baum zu pflanzen, ist eine 
anstrengende Sache.

Mit Muskelkraft und einer Baumhacke hat Herr 
Opitz im Waldboden ein Loch gehackt und wir 
haben die kleinen Bäume mit ihren Wurzeln tief in 
die Erde gedrückt.

Jeder Baum bekam einen Holzpfahl mit unseren 
Namen darauf. Jetzt heißt es „regnen“ und gießen, 
damit die Bäume gut anwachsen.

Es gab im Wald noch viel zu entdecken. Ein Amsel-
nest gab es zu bewundern, genauso wie Specht-
bäume, in dem sich nun Insekten, Käfer und 
anderes kleines Getier tummelte. An einem Baum 
haben wir uns „LebensEnergie“ geholt und uns 
auch mit Saft und Keksen gestärkt. Wir bedanken 
uns ganz herzlich bei Jens Opitz von den „Holzern“, 
der uns diese tollen Stunden im Wald ermöglicht 
hat. Ein liebes Dankeschön geht auch an unsere 
Taxifahrer vom Sportverein Thonberg.

Annegret Kühnemann 
vom KinderHAUS Wiesa

Veranstaltungen

Ausstellung zum Jubiläum  
der Kamenzer Ratsbibliothek
350 Jahre ist es her, dass die Kamenzer Ratsbiblio-
thek gegründet wurde. Für die Städtischen Samm-
lungen Kamenz Anlass dafür, mit einer Ausstellung 
diese Schätze der Stadt einer breiteren Öffentlich-
keit vorzustellen.
Am 8. Juni 2016, 19.00 Uhr, wird im Malzhaus die 
Ausstellung „Reich an Wissen - 350 Jahre Ratsbib-
liothek Kamenz“ eröffnet.
Neben der Geschichte der Bibliothek mit ihrem 
Auf und Ab zeigt die Exposition, die verschiedenen 
Sachgebiete, in denen die Altvorderen das Wissen 
ihrer Zeit zusammengetragen, genutzt und über-
liefert haben. Die Besonderheiten des Bestandes 
werden zu sehen sein.

18. Juni 2016 –  
Tag der Verkehrssicherheit 
Das geht uns alle an!
Die Kreisverkehrswacht Bautzen e.V. lädt zum „Tag 
der Verkehrssicherheit“ in Kamenz ein. Im Rahmen 
des bundesweiten „Tages der Verkehrssicherheit“ 
präsentiert sich die Verkehrswacht mit vielfältigen 
Projekten zur Verkehrssicherheit. 
Für unsere jüngsten als auch älteren Verkehrsteil-
nehmer werden Angebote unterbreitet, sich zum 
einen zu informieren, zum anderen aber auch sehr 
praktische Erfahrungen zur Sicherheit im Straßen-
verkehr zu erleben. 
Während sich die Kinder in einem Roller- oder Fahr-
radparcours bewähren können, haben die Eltern 
und auch andere Besucher die Möglichkeit, sich im 
Rahmen eines Reaktions- und Sehtests selbst zu 
überprüfen oder einen spektakulären Gurtschlit-
ten zu nutzen. Weitere Informationsmöglichkeiten 
werden noch geboten, die nicht verpasst werden 
sollten. 
Am 18. Juni 2016 ist die Verkehrswacht in der Zeit 
von 9.00 bis 14.00 Uhr auf dem Markt in Kamenz 
für die hoffentlich zahlreichen Besucher präsent.

Gratulationen

Wir übermitteln den Senioren 
unserer Stadt, die im Zeitraum vom 
04.06. bis 10.06.2016 Geburtstag 
haben, die herzlichsten Glückwün-
sche. Wir wünschen Ihnen, liebe 
Jubilare, Gesundheit und alles Gute 
für die weiteren Lebensjahre.
Unser besonderer Gruß gilt:

in Kamenz
Frau  Waltraud Ofcsarik  am 04.06.2016  zum 70. Geburtstag
Herrn  Günter Kretzschmar  am 06.06.2016  zum 75. Geburtstag
Herrn  Rainer Pieper  am 07.06.2016  zum 70. Geburtstag


